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Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zur 
Verordnung der Energie-Control Austria über den Lieferantenwechsel, die Neuanmeldung, 

die Abmeldung und den Widerspruch (Wechselverordnung Strom und Gas 2012) 

 

Das BMASK stimmt dem gegenständlichen Begutachtungsentwurf grundsätzlich zu. 
Allerdings ist  folgenden Themen der Verordnung ein besonderes Augenmerk zu widmen: 
dem Datenschutz und dem Umgang mit der Vollmacht.  

Die Wechsel-Verordnungen stützen sich auf § 76 Abs 1 und 3 ElWOG bzw. auf § 123 Abs 1 
und 3 GWG. Danach darf der Wechsel des Lieferanten nicht länger als drei Wochen, 
gerechnet ab Kenntnisnahme des Lieferantenwechsels, dauern. Die Regulierungsbehörde 
kann das Verfahren für den Wechsel bzw. die Neuanmeldung durch Verordnung näher 
regeln, wobei besonders auf die technischen und organisatorischen Vorkehrungen, die 
Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung, die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu achten ist. Aus 
konsumentenpolitischer Sicht wesentlich ist auch die Regelung in § 76 Abs 3 ElWOG und des 
§ 123 Abs 3 GWG, wonach der Betrieb der Plattform unter Wahrung des Datenschutzes zu 
erfolgen hat. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 3: 

Ausdrücklich begrüßt wird die nunmehrige Möglichkeit des Endverbrauchers nach § 3 Abs  1 
und 4, die Verfahren im Zusammenhang mit einem Lieferantenwechsel an jedem Arbeitstag 
in Gang bringen zu können, womit KonsumentInnen nicht mehr an bestimmte 
Wechseltermine gebunden sind und so unter anderem stichtagsungebunden zu einem für 
sie günstigeren Lieferanten wechseln können.  

Bedenken bestehen bei der Regelung in § 3 Abs 3, wonach zwar die Einleitung und 
Durchführung sämtlicher Verfahren automatisiert über die Wechselplattform zu erfolgen 
hat, der Anhang zu dieser Verordnung jedoch anderes vorsehen kann.  

In Zusammenschau mit § 6 Abs 2 des Begutachtungsentwurfs bedeutet dies, dass bestimmte 
Verfahren bzw. Verfahrensschritte eben nicht über die Plattform erfolgen und somit auch 
nicht für die ECA einsehbar sind.  

Dies  wird aus konsumentenpolitischer Sicht kritisch gesehen.  

Die Einsichtnahmemöglichkeit der ECA bezweckt nach Punkt 6.7. des Anhangs zur 
Verordnung, die Dauer der Verfahrensschritte, die Fristen aufgrund einer 
Vollmachtsüberprüfung, die Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit 
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der Schnittstellen der IT-Systeme der Marktteilnehmer mit der Wechselplattform zu 
kontrollieren. Werden nun Regelungen getroffen, wonach bestimmte Prozessschritte eben 
nicht über diese Wechselplattform zu erfolgen haben, so geht diese Regelung ins Leere.  

KonsumentInnen sollten auch die Möglichkeit haben, mithilfe der Wechselplattform über 
jeden einzelnen Verfahrensschritt informiert zu werden. Nur durch die lückenlose Erfassung 
jedes Prozessschrittes kann eine durchgehende Kontrolle und die nötige Datensicherheit 
gewährleistet sein. 

Weiters ist es für den  Fall, dass Daten auch außerhalb der Wechselplattform übermittelt 
werden dürfen, unabdingbar, entsprechende Vorgaben zur Datensicherheit zu normieren. 

Zu § 4:  

Vollmacht 

Abs 1 verlangt für die Einleitung und die Durchführung der Verfahren eine entsprechende 
Willenserklärung des Endverbrauchers. Diese Willenserklärung ist an keine Form gebunden, 
sie kann daher auch mündlich oder konkludent erfolgen.  

Obwohl aus Sicht der KonsumentInnen auf der einen Seite ein rascher und 
‚unbürokratischer‘ Wechsel zu begrüßen ist, ist auf der anderen Seite jedenfalls zu 
befürchten, dass durch die Formfreiheit der Willenserklärung auch ein höheres 
Missbrauchspotential besteht. Unseriöse Lieferanten können sich so gegenüber dem 
Netzbetreiber und aktuellen Lieferanten auf eine vermeintlich mündlich erteilte Vollmacht 
berufen. Besteht beim Lieferanten bzw. Netzbetreiber kein begründeter Verdacht und fällt 
auf eben diese Vollmacht nicht die stichprobenartige Überprüfung nach § 4 Abs 2, so wird 
die Einleitung des Wechselverfahrens unberechtigterweise in Gang gesetzt. Aus 
konsumentenpolitischer Sicht wäre im Hinblick darauf die Abgabe einer schriftlichen oder in 
einer anderen nachweisbaren Form erforderlichen Willenserklärung vorteilhafter.  

In § 4 Abs 2  ist nun geregelt, dass der neue Lieferant gegenüber dem Netzbetreiber und 
anderen Lieferanten die Bevollmächtigung glaubhaft zu machen hat. Es wird eine 
stichprobenartige oder bei begründetem Verdacht erfolgende Prüfung normiert. Aus dem 
Text geht hier nicht klar hervor, um welchen Verdacht es sich handelt. Es sollte daher 
ergänzt werden, dass „bei begründetem Verdacht auf das Nichtvorhandensein einer 
Vollmacht oder auf einen Missbrauch im Zusammenhang mit einer Vollmacht“ die Vollmacht 
zu überprüfen ist. 

Aus dem Wortlaut der Bestimmung geht weiters nicht klar hervor, wer nun die 
stichprobenartige Prüfung oder die Prüfung bei begründetem Verdacht vorzunehmen hat; 
auch dies sollte im Verordnungstext verdeutlicht werden.  
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Verbrauchsdaten 

§ 4 Abs 2 erwähnt die „Verbrauchsdaten“. Dieser Begriff wird in den Begriffsbestimmungen 
in § 2 des Entwurfs nicht näher erläutert. 

In Punkt 2.2.2. des Anhangs zur Verordnung werden diese Verbrauchsdaten näher 
spezifiziert.  

Dies sollte uAnach sorgfältig und wesentlich konkreter erfolgen, damit klar wird in welchen 
Fällen (zB Smart- oder kein SmartMetering) welche Daten benötigt werden und welche 
nicht. 

Es erscheint etwa die Übermittlung eines Jahresverbrauchswerts bei Endverbrauchern mit 
Standardlastprofil nicht von vornherein notwendig. Diese Datenart sollte daher gestrichen 
werden.  

Soferne auch prognostizierte Verbrauchswerte übermittelt werden sollen, wären jedenfalls 
auch einheitliche Vorgaben zur Berechnung erforderlich. 

In § 4 Abs 2 der VO müsste im Text auf Punkt 2.2.2 des Anhangs verwiesen werden, damit 
die zu übermittelnden Daten klar abgegrenzt sind. Weiters sollte im Text des VO-Entwurfs 
festgehalten werden, zu welchem Zweck die Datenübermittlung zu erfolgen hat, nämlich zu 
Zwecken des Wechsels bzw. der Neuanmeldung. Dabei ist auch darauf Bezug zu nehmen, 
dass nur die notwendigen Daten übermittelt werden dürfen.  

Bei der Übermittlung von Verbrauchsdaten legt § 2 der VO nur die Möglichkeit der 
Vollmachtsprüfung fest. Unserer Ansicht nach sollte diese Vollmachtsüberprüfung gerade 
bei derart umfangreichen Verbrauchsdaten aber zwingend sein. Das „kann“ sollte daher 
durch ein „muss“ ersetzt werden. 

Zu § 6: 

In Abs 2 ist festgehalten, dass die Protokollierung der Verfahrensschritte zum Zwecke der 
Einsicht der ECA  sicherzustellen ist. In der VO sollte klar festgehalten werden, wie lange die 
protokollierten Daten gespeichert werden dürfen. Diese Frist sollte eine Dauer von drei 
Jahren jedenfalls nicht übersteigen.  

 

Abschließend sei noch erwähnt, das die Verordnung entsprechend der gesetzlichen 
Grundlage nicht Vorgaben zum Wechsel selbst enthält, sondern das Verfahren für Wechsel-, 
aber auch Neuanmeldungsprozesse und damit zusammenhängende  Datenübermittlungen 
über ein Data Hub (‚Plattform‘) regelt. Die Bezeichnung ‚Wechselverordnung’erscheint 
insofern nicht ganz treffsicher. 
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